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Einführung

Willkommen beim Investitionshandbuch, das als Informationsquelle
für Schweizer Bürgerinnen und Bürger dient, die erwägen, 
ihr Unternehmen in Polen zu gründen oder zu erweitern. Diese
umfassende Sammlung soll nicht nur die rechtlichen, steuerlichen
und geschäftlichen Aspekte von Investitionen in Polen vermitteln,
sondern auch eine Verständnisbrücke zwischen zwei
unterschiedlichen Geschäftskulturen bauen.

Polen bietet mit seiner sich entwickelnden Wirtschaft und seiner
strategischen Lage in Europa eine Reihe von Möglichkeiten und
Vorteilen für Unternehmer. Von bevorzugten Unternehmensformen
über Steuervergünstigungen bis hin zur Unterstützung von
Innovation und Expansion.

In diesem Handbuch stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen
über das polnische Rechts- und Steuersystem vor und erörtern
kulturelle Aspekte der Geschäftstätigkeit, die für Schweizer
Investoren relevant sein können. Sie finden auch eine ausführliche
Erörterung der polnisch-schweizerischen Beziehungen, der in Polen
verfügbaren Rechtsformen, des Prozesses der
Unternehmensgründung, der Investitionsmöglichkeiten sowie 
der Vorschriften über Handelsverträge, Arbeitsrecht, Beschäftigung
von Ausländern und vieles mehr.

Unser Handbuch enthält wertvolle Tipps und praktische Ratschläge,
die Ihnen helfen sollen, bewusste Geschäftsentscheidungen 
zu treffen. Wir hoffen, dass diese Informationen eine Grundlage 
für weitere Recherchen des polnischen Marktes bieten.
Wir möchten Sie ermutigen, den Inhalt dieses Handbuchs zu lesen,
der Ausdruck unseres Engagements für die Unterstützung und
Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen
und der Schweiz ist.



Strategien zur Produktkonformität: technische Harmonisierung und
CE-Kennzeichnung

Technische Harmonisierung und Normen

Auf der Grundlage der Entschließung des Ministerrats der
Europäischen Gemeinschaften vom 7. Mai 1985 über die neue
Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der
Normung wurde eine Reihe von Harmonisierungsrichtlinien, die so
genannten Richtlinien nach dem neuen Konzept", erlassen. Durch
diese Verordnungen wurde die Konformitätsbewertung für eine
breite Palette von Produkten verbindlich vorgeschrieben, bevor diese
auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden
konnten. Der Grundgedanke war, dass die Harmonisierung nur die
wesentlichen Sicherheits- und Funktionsanforderungen betreffen
sollte, die Produkte erfüllen müssen, um in der gesamten EU frei
vermarktet werden zu können.

Die Verantwortung dafür, dass das Produkt diese grundlegenden
Anforderungen erfüllt, wurde direkt auf die Hersteller übertragen. In
den grundlegenden Anforderungen werden die zu erreichenden
Ziele bzw. die zu minimierenden oder auszuschaltenden Gefahren
festgelegt, wobei es den Herstellern überlassen bleibt, die
technischen Lösungen zur Erreichung dieser Ziele zu wählen. Die
Einhaltung der technischen Spezifikationen, insbesondere der mit
den Europäischen Normen (EN) und den Polnischen Normen (PN)
harmonisierten, bei der Durchführung der Konformitätsbewertung
führt zu einer Vermutung der Konformität mit den Richtlinien und
der Möglichkeit der CE-Kennzeichnung des Produkts. Dieser
innovative Ansatz hat wesentlich zur Entwicklung von technischen
Normen beigetragen, die eine einheitliche Gesetzgebung
unterstützen und so den freien Verkehr von Produkten innerhalb der
EU erleichtern.



Anwendung der technischen Harmonisierungsvorschriften in
Polen

Die Grundsätze der technischen Harmonisierung gelten auch in
Polen als EU-Mitgliedstaat und in den Beziehungen zur Schweiz dank
des am 21. Juni 1999 unterzeichneten Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Gemeinschaft. Dieses Abkommen über die gegenseitige
Anerkennung von Konformitätsbewertungen soll die gegenseitige
Anerkennung der Ergebnisse der Konformitätsbewertung von
Produkten ermöglichen. Dadurch werden doppelte Kontrollen
vermieden, sofern die Anforderungen und Bestimmungen des
schweizerischen und des EU-Rechts miteinander vereinbar sind.

Die CE-Kennzeichnung, die die Übereinstimmung eines Produkts mit
den Mindestanforderungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt gemäß den geltenden EU-Rechtsvorschriften angibt, ist
für die meisten Produkte erforderlich, die auf dem EU-Markt in
Verkehr gebracht werden, auch in Polen. Die Palette der Produkte, für
die die CE-Kennzeichnung gilt, ist breit gefächert und umfasst
elektrische und elektronische Geräte, Haushaltsgeräte, Spielzeuge,
persönliche Schutzausrüstung, Baumaterialien, Maschinen und
Aufzüge. Es gibt jedoch Produktkategorien wie Möbel, Kleidung,
Lebensmittel, Fahrräder für Erwachsene und Kosmetika, für die die
CE-Kennzeichnung nicht erforderlich ist, da sie nicht unter die
Richtlinien des neuen Konzepts fallen.

Für die Verbraucher ist der Kauf eines mit dem CE-Zeichen
versehenen Produkts unabhängig vom EU-Land, in dem es gekauft
wird, ein Zeichen dafür, dass das Produkt in Übereinstimmung mit
den geltenden Rechtsvorschriften hergestellt wurde, und schafft
somit Vertrauen in seine Qualität und Sicherheit.

Eine korrekte CE-Kennzeichnung sollte leicht erkennbar sein und
bestimmte visuelle Kriterien erfüllen, um ihre Eindeutigkeit und
Authentizität zu gewährleisten.



Die korrekte CE-Kennzeichnung:

Anforderungen an die Dokumentation und wesentliche
Produktanforderungen

Die technischen Produktunterlagen müssen regelmäßig aktualisiert
und sprachlich an die Anforderungen des EU-Mitgliedstaates
angepasst werden, in dem das Produkt vertrieben wird. Der Hersteller
ist außerdem verpflichtet, die technische Dokumentation seiner
Produkte auf dem neuesten Stand und umfassend zu halten, die als
Nachweis für die Produktkonformität dient.

Da die Anwendung der harmonisierten Normen freiwillig ist, steht es
den Herstellern frei, andere technische Spezifikationen zu wählen, um
die Anforderungen an ihre Produkte zu erfüllen. Das bedeutet, dass
bei der Verwendung alternativer technischer Lösungen der Hersteller
nachweisen muss, dass die von ihm gewählten Spezifikationen die
grundlegenden Anforderungen erfüllen. In der Praxis bedeutet dies
häufig eine Konformitätsbewertung durch einen unabhängigen
Dritten, der prüft, ob das Produkt tatsächlich alle erforderlichen
Kriterien erfüllt. Informationen zur CE-Konformität finden Sie HIER
und HIER.

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_de.htm
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/ce-marking/manufacturers_en


Umsetzung der Richtlinien des neuen Konzepts und die Rolle der
Normen in Polen

Die Richtlinien des neuen Konzepts legen nicht nur die wesentlichen
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest, die bei der
Konzeption und Herstellung von Produkten zu berücksichtigen sind,
sondern definieren auch detaillierte Verfahren zur Bewertung der
Einhaltung dieser Anforderungen für verschiedene
Produktkategorien. Im polnischen Rechtssystem wurden diese
Grundsätze durch das Gesetz vom 30. August 2002 über das
Konformitätsbewertungssystem und seine
Durchführungsverordnungen in die nationale Ordnung umgesetzt
und durch das Gesetz vom 13. April 2016 über
Konformitätsbewertungs- und Marktüberwachungssysteme weiter
ausgebaut.

In Polen gibt es sowohl nationale Normen (PN) als auch europäische
Normen (EN), die mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union
harmonisiert sind. Das Polnische Komitee für Normung (PKN) spielt
eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung nationaler Normen und der
Umsetzung europäischer Normen, wobei letztere häufig als nationale
Normen übernommen werden. Der Zweck der Anwendung von PN-
und EN-Normen besteht darin, hohe Qualitäts-, Sicherheits- und
Konformitätsstandards für Produkte, Produktionsverfahren und
Dienstleistungen zu gewährleisten.

Obwohl EN-Normen Vorrang vor nationalen Normen haben, ist zu
bedenken, dass sie nicht unmittelbar rechtsverbindlich sind. Ihre
Anwendung ist grundsätzlich freiwillig, es sei denn, sie wurden von
den Vertragsparteien vertraglich akzeptiert oder es wird in
Rechtsvorschriften, z. B. im Baurecht, auf sie verwiesen, wodurch sie
indirekt verbindlich werden.



Haftung für gefährliche Produkte im Lichte der technologischen
Entwicklung

Mit dem technologischen Fortschritt sind neue Produkte mit
fortschrittlichem Design und speziellen Verwendungszwecken auf
den Markt gekommen, die bei ihrer Verwendung zu Schwierigkeiten
führen und die Gefahr von Schäden erhöhen können. Folglich sollte
derjenige, der ein Produkt mit potenziell gefährlichen Eigenschaften
auf den Markt bringt, für Schäden haften, die durch die Verwendung
eines solchen Produkts entstehen. Dies ist gerechtfertigt, da sich die
vertragliche Haftung, die sich allein aus den vertraglichen
Beziehungen ergibt, häufig als unzureichend erweist. Sie ist nur auf
die Parteien beschränkt, die an dem Vertrag beteiligt sind, auf dessen
Grundlage das Produkt in Verkehr gebracht oder weiterverkauft
wurde. Allerdings können auch Dritte geschädigt werden, die nicht
an einem Vertrag mit dem Händler des betreffenden Produkts
beteiligt waren, aber Opfer der zufälligen Verwendung des Produkts
werden.

In Polen wird die Haftung für Schäden, die durch gefährliche
Produkte verursacht werden, durch das Zivilgesetzbuch geregelt, in
dem die Regeln für den Begriff "gefährliches Produkt" festgelegt sind.
Diese Bestimmungen wurden in das Zivilgesetzbuch aufgenommen,
um die EU-Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985
umzusetzen, die auf die Harmonisierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für
fehlerhafte Produkte abzielt.

Produkthaftung



Definition und Kriterien für ein gefährliches Produkt

Unter einem Produkt versteht man jede bewegliche Sache, auch
wenn sie mit einer anderen Sache kombiniert ist, sowie Tiere und
Elektrizität. Ein Produkt gilt als gefährlich, wenn es nicht das Maß an
Sicherheit bietet, das bei normalem Gebrauch erwartet werden kann.
Die Einführung einer verbesserten Version eines Produkts bedeutet
nicht automatisch, dass die vorherige Version gefährlich war.

Die Gefährlichkeit eines Produkts kann sich sowohl aus seinen
inhärenten Eigenschaften ergeben, wie z. B. bei Sprengstoffen oder
Waffen, als auch aus unzureichender Qualität, die durch
Konstruktions- oder Herstellungsfehler verursacht wird, z. B. bei
Spielzeug oder Kosmetika.

Als normaler Gebrauch eines Produkts gilt nicht nur der Gebrauch
gemäß seiner Hauptfunktion, sondern auch der vom Hersteller,
Importeur oder Verkäufer vorhersehbare Gebrauch, selbst wenn es
sich nicht um den typischen Gebrauch handelt. Die Produkte sind so
zu konzipieren und herzustellen, dass eine nicht
bestimmungsgemäße Verwendung verhindert oder die Gefahr
nachteiliger Auswirkungen einer solchen Verwendung minimiert
wird. Die Haftung des Herstellers ist nicht ausgeschlossen, wenn das
Produkt unsachgemäß verwendet wird, insbesondere entgegen den
Informationen, die den Verbrauchern über seine Eigenschaften oder
die Gebrauchsanweisung gegeben wurden, sofern eine solche
Verwendung im Hinblick auf den allgemeinen Zweck des Produkts
vorhersehbar war.

Grundsätze der Verantwortung für gefährliche Produkte

Die Haftung für gefährliche Produkte beruht auf dem Grundsatz der
verschuldensunabhängigen Haftung, d. h. sie ist nicht vom Nachweis
eines Verschuldens abhängig.



Die grundlegenden Kriterien für die Haftung für durch gefährliche
Produkte verursachte Schäden sind:

ein Schaden, der durch ein gefährliches Produkt verursacht
wurde, das im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Herstellers
hergestellt wurde. In den Rechtsvorschriften wird davon
ausgegangen, dass ein gefährliches Produkt, das einen Schaden
verursacht hat, genau im Rahmen dieser Tätigkeit hergestellt und
vermarktet wurde;
einen hinreichenden Kausalzusammenhang zwischen dem
Betrieb des gefährlichen Produkts und dem verursachten
Schaden.

Die Beweislast für den Schaden, den Fehler des Produkts (seine
Gefährlichkeit) und den Kausalzusammenhang zwischen dem Fehler
und dem Schaden liegt bei der geschädigten Partei.

Für Schäden, die durch gefährliche Produkte verursacht werden,
haften der Hersteller, eine Person, die sich als Hersteller ausgibt, der
Hersteller von Materialien, Rohstoffen oder Bestandteilen des
Produkts, der Importeur, der Verkäufer des Produkts und die Person,
von der der Verkäufer das Produkt gekauft hat. Die vorgenannten
Personen haften gesamtschuldnerisch für den Schaden.

Ausschluss der Haftung für gefährliche Produkte

Die Haftung für Schäden, die durch gefährliche Produkte verursacht
werden, kann in den folgenden Fällen ausgeschlossen werden, wenn:

der Unternehmer das Produkt nicht in Verkehr gebracht hat;
die Vermarktung des Produkts außerhalb des Geschäftsbereichs
des betreffenden Unternehmens stattgefunden hat;
sich die gefährlichen Eigenschaften eines Produkts erst nach
seinem Inverkehrbringen zeigen, es sei denn, sie sind auf vorher
bestehende Mängel des Produkts zurückzuführen;



zum Zeitpunkt des
Inverkehrbringens des
Produkts seine gefährlichen
Eigenschaften nach dem
Stand der wissenschaftlichen
und technischen
Erkenntnisse nicht
vorhersehbar waren oder
wenn sich diese
Eigenschaften unmittelbar
aus der Anwendung der
geltenden Rechtsvorschriften
ergeben.

Die Haftung des Herstellers für Sachschäden ist auf Fälle beschränkt,
in denen die beschädigten oder zerstörten Waren normalerweise für
den persönlichen Gebrauch bestimmt waren und vom Geschädigten
hauptsächlich zu diesem Zweck verwendet wurden. Die
Entschädigung für Sachschäden umfasst nicht die Beschädigung des
Produkts selbst. Der Ersatz von Sachschäden, deren Wert den
Gegenwert von 500 EUR nicht übersteigt, unterliegt den allgemeinen
Regeln der zivilrechtlichen Haftung. Diese Beschränkung gilt nicht für
Personenschäden, die in vollem Umfang entschädigungspflichtig
sind (einschließlich Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder Tod).

Es ist nicht möglich, die betreffende Haftung vertraglich zu
begrenzen oder auszuschließen.

Verjährungsfristen für Ansprüche

Ansprüche wegen Schäden, die durch gefährliche Produkte
verursacht wurden, verjähren innerhalb von 3 Jahren ab dem
Zeitpunkt, zu dem der Geschädigte von dem Schaden, dem Fehler
des Produkts und der Identität seines Herstellers wusste oder hätte
wissen können. Diese Frist darf jedoch 10 Jahre ab dem Zeitpunkt des
Inverkehrbringens des Produkts nicht überschreiten.



Die Produkthaftung, wie sie in den Rechtsvorschriften definiert ist,
schließt nicht die Möglichkeit aus, Ansprüche nach den allgemeinen
Regeln der zivilrechtlichen Haftung geltend zu machen,
einschließlich der Ansprüche wegen Nichterfüllung oder
mangelhafter Erfüllung einer Verpflichtung sowie der Ansprüche aus
einer Mängelhaftung oder Garantie.

Einführung von Änderungen in der Produkthaftung

Am 23. Oktober 2024 nahm das Europäische Parlament die Richtlinie
2024/2853 über die Haftung für fehlerhafte Produkte („PLD“) an. Die
PLD hebt die bisher gültige Richtlinie des Rates 85/374/EWG auf. Die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Zeit bis zum 9.
Dezember 2026, um die Bestimmungen der PLD-Richtlinie
umzusetzen. In Polen wird dies Änderungen in den Vorschriften über
gefährliche Produkte im Zivilgesetzbuch zur Folge haben.

Die PLD-Richtlinie führt wichtige Änderungen ein, um die
Vorschriften an neue Technologien und die moderne Wirtschaft
anzupassen. Jetzt umfasst der Begriff „Produkt“ nicht nur materielle
Güter, sondern auch digitale Dateien und Software. Es wurden auch
neue Definitionen eingeführt, wie z.B. „verbundene Dienstleistungen“
oder „Teile eines Produkts“. Auch die Bedeutung des Begriffs
„Schaden“ hat sich geändert. Neben materiellen Verlusten erkennt
die PLD-Richtlinie nun auch immaterielle Schäden an, einschließlich
psychischer Gesundheitsschäden sowie Datenverlust oder -
beschädigung, sofern diese nicht mit beruflicher Tätigkeit verbunden
sind.

Die PLD-Richtlinie erweitert die Haftung auf digitale Produkte und
Waren außerhalb der EU.

Der frühere Schadenhöchstbetrag (500 EUR), ab dem die Haftung des
Herstellers eintritt, wurde ebenfalls aufgehoben.



Auch die Liste der Personen, die zur Haftung herangezogen werden
können, wurde geändert. Anstelle des Begriffs „Hersteller“ wird nun
der weiter gefasste Begriff „Wirtschaftseinheit“ verwendet, der neben
dem Hersteller von Produkten und deren Teilen auch den Anbieter
von mit dem Produkt verbundenen Dienstleistungen und den
Importeur umfasst.

Darüber hinaus vereinfacht die PLD-Richtlinie den Prozess der
Schadensregulierung für die Geschädigten. Sie führt eine Vermutung
ein, dass ein Produkt fehlerhaft ist, und erkennt den Zusammenhang
zwischen dem Mangel des Produkts und dem entstandenen Schaden
an. Zusätzlich verpflichtet sie Unternehmen zur Bereitstellung von
Beweismitteln, was den Geschädigten die Durchsetzung ihrer Rechte
erleichtern soll. Bei der Beurteilung der Mängelfreiheit spielt auch die
Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die
allgemeine Produktsicherheit eine Rolle, die ab dem 13. Dezember
2024 in der gesamten Europäischen Union gilt (weitere
Informationen hierzu in Punkt 7.3. unten).

Produktsicherheit

Das Produktsicherheitsgesetz: Grundlegende Rechte und
Pflichten

Das Gesetz über die allgemeine Produktsicherheit vom 12. Dezember
2003 wurde erlassen, um die EU-Richtlinie 2001/95/EG vom 3.
Dezember 2001 in polnisches Recht umzusetzen. Sein Hauptziel ist es,
die Pflichten von Herstellern und Händlern zu regeln, um die
Sicherheit der in Verkehr gebrachten Produkte zu gewährleisten.



Eine wesentliche Pflicht des Herstellers besteht darin, nur sichere
Produkte auf den Markt zu bringen. Ein Produkt gilt als sicher, wenn
seine Verwendung unter normalen oder vorhersehbaren
Bedingungen und unter Berücksichtigung der Lebensdauer des
Verbrauchers kein oder nur ein geringes Risiko darstellt, das bei
normaler Verwendung des Produkts akzeptabel ist.

Am 13. Dezember 2024 trat die Verordnung (EU) 2023/988 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die
allgemeine Produktsicherheit (im Folgenden: GPSR-Verordnung oder
GPSR) in Kraft. Diese Verordnung wird in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union direkt angewendet. Ab dem 13. Dezember 2024
gilt nicht mehr die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine
Produktsicherheit. Diese Richtlinie bildete die Grundlage für die
Umsetzung des polnischen Gesetzes von 2003.

Die GPSR-Verordnung befasst sich mit der allgemeinen
Produktsicherheit in der Europäischen Union und legt neue Regeln
zum Schutz der Verbraucher vor gefährlichen Produkten fest. Sie
führt strengere Anforderungen für Hersteller und Verkäufer ein,
insbesondere im Online-Handel, und stärkt die Aufsichts- und
Rückrufmechanismen für gefährliche Produkte.

Die GPSR-Verordnung gilt für die Aspekte der Produktsicherheit, die
in speziellen Vorschriften nicht behandelt werden oder für
Produktkategorien, die überhaupt nicht von speziellen Regelungen
betroffen sind, wie z.B. Spielzeug, Batterien, Bauprodukte,
kosmetische Produkte, elektrische und elektronische Geräte. In der
GPSR-Verordnung wird ausdrücklich festgelegt, dass z.B.
Arzneimittel, Lebensmittel, Futtermittel oder Antiquitäten nicht unter
diese Verordnung fallen. Derzeit wird ein neuer Entwurf des
polnischen Gesetzes zur Produktsicherheit vorbereitet, das das Gesetz
von 2003 ersetzen wird.









https://www.vonzanthier.com/en

